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1 Gegenstand

Das Unternehmen Cargo sous terrain AG (CST) plant den Bau eines unterirdischen Logistiksystems
durch das Mittelland. Gestiitzt auf das Bundesgesetz vom 17. Dezember 2021 iber den unterirdischen
Gutertransport vom 17. Dezember 2021 (UGUTG) hat das Bundesamt fiir Verkehr (BAV) den Sachplan
Verkehr, Teil Unterirdischer Gitertransport (SUG) erarbeitet.

Der SUG ist Teil des Sachplans Verkehr im Sinne von Artikel 13 des Bundesgesetzes vom 22. Juni
1979 Gber die Raumplanung (RPG). Im Konzeptteil werden die wichtigsten Ziele des SUG sowie die
Art und Weise, wie diese mit den raumplanerischen Zielen und Instrumenten von Bund und Kantonen
in Einklang gebracht werden kénnen, dargelegt. Die vier Objektblatter befassen sich mit der raumli-
chen Abstimmung des Projekts von CST fur den geplanten Streckenabschnitt zwischen G&au und Zu-
rich und betreffen die Kantone Bern, Solothurn, Aargau und Zirich.

Dieser Bericht beschreibt den Ablauf der Planung fiir die Erstellung des SUG (Kap. 2). Die Ergebnisse
der formellen Phasen nach Art. 19 (Kap. 3) und 20 (Kap.4) der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni
2000 (RPV), sowie die Ergebnisse der formellen Amterkonsultation (Kap.5) sind aufgefiihrt.

2 Ablauf der Planung?
2.1 Bundesinterne Koordination

Der SUG wurde unter der Federfiihrung des Bundesamts fiir Verkehr (BAV) zusammen mit dem Bun-
desamt fir Raumentwicklung (ARE) erarbeitet. Die direkt betroffenen Bundesstellen (insbesondere
Bundesamt fiir Strassen ASTRA, Bundesamt fir Umwelt BAFU und Bundesamt fur Zivilluftfahrt BAZL)
wurden bei der Erarbeitung des Sachplans einbezogen. Die in der Raumordnungskonferenz des Bun-
des (ROK) zusammengeschlossenen Bundesstellen wurden dartber hinaus vor der Anhérung der
Kantone und Gemeinden formell konsultiert. Dartiber hinaus wurden die Bundesdmter im Rahmen der
formellen Amterkonsultation konsultiert.

2.2 Einbezug der Kantone und der CST AG

In einer Gesamtkoordination (technische Ebene) und einer politisch-strategischen Koordination (PSK)
wurden die Kantone Bern, Solothurn, Aargau und Zirich regelmassig informiert und eingebunden.

Die Ebene der Gemeinden wurde in der Gesamtkoordination von der Stadt Zirich und in der PSK vom
Schweizerischen Stadteverband (SSV) vertreten.

Zwischen BAV, ARE und CST fand ein regelmassiger Austausch auf technischer sowie auf strategi-
scher Ebene statt.

2.3 Erarbeitung des Sachplan, Anhérung und Bereinigung nach RPV

Die Arbeiten zum SUG gemass Art. 17 RPV wurden 2017 parallel zur Erarbeitung des UGUTG aufge-
nommen. Eine erste informelle Anhérung der betroffenen Standortkantone fand im Jahr 2019 statt. Die
Arbeit am SUG wurde dann bis Anfang 2024 im Rahmen der Zusammenarbeit nach Art. 18 RPV fort-
gesetzt.

Vom 1. Februar 2024 bis 28. Juni 2024 fand die Anhdérung der Kantone und Gemeinden sowie die In-
formation und Mitwirkung der Bevdlkerung gemass Art. 19 RPV statt.

Die Bereinigung nach Artikel 20 RPV erfolgte vom 27. Januar 2025 bis zum 26. Februar 2025.

Die formelle Amterkonsultation hat vom 7. April bis zum 25. April 2025 stattgefunden.

'SR 700

2 Das Verfahren zur Erstellung eines Sachplans und die formalen Aspekte des Prozesses werden in der folgenden Publikation erldutert: Arbeitshilfe
Konzepte und Sachplane des Bundes. ARE, 2002. Abrufbar unter: www.are.admin.ch — Raumentwicklung & Raumplanung — Strategie und
Planung — Konzepte und Sachplane.
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3 Ergebnisse der Zusammenarbeit sowie der ANHORUNG nach Art. 19 RPV
3.1 Allgemeines

Der SUG tragt den grundsétzlichen Anliegen der Kantone sowie der Offentlichkeit aus der Anhérung
nach Artikel 19 RPV zum SUG Rechnung.

Wesitere Inhalte von Richtplanen oder Agglomerationsprogrammen sowie Anliegen, die von den kanto-
nalen Fachstellen im Rahmen der Zusammenarbeit zum SUG eingebracht wurden, konnten weitge-
hend berlcksichtigt werden.

3.2 Eingegangene Stellungnahmen

Im Rahmen der Anhdrung haben 25 Kantone und 8 weitere Akteure (Transportunternehmen, Organi-
sationen) eine Stellungnahme eingereicht (sieche Anhang 1).

Bei der Publikation der Anhdrung und Mitwirkung sowie Information der Bevolkerung zum SUG am 1.
Februar 2024 wurde kommuniziert, dass die Gemeinden und Privaten ihre Stellungnahmen an den zu-
stéandigen Kanton richten sollen und der Kanton diese in seine Stellungnahme an den Bund integriert.
Einige Antrage von Gemeinden, die durch die kantonale Stellungnahme nicht besonders erwahnt wur-
den, dem BAV aber relevant erschienen, sind zusatzlich in der untenstehenden Tabelle wiedergege-
ben.

Die folgenden Ubersichten zeigen, wie die eingebrachten Anliegen der Kantone und der diversen Or-
ganisationen bei der Uberarbeitung des SUG berticksichtigt wurden.

3.3 Antrdage und Hinweise aus der Anhérung3

Allgemeine Antrage und Hinweise

Antrag von Bearbeitung BAV
Verschiedene Kantone haben keine Anmerkung zum Sachplan BS, BL, GL, GE, | Das BAV nimmt Kennt-
bzw. teilen mit, dass sie auf eine Stellungnahme verzichten. NW, SH, UR nis davon.
Verschiedene Kantone und Akteure begriissen die Tatsache, AG, Al, AR, BE, Das BAV nimmt Kennt-
dass ein Sachplan SUG erarbeitet wurde bzw. halten den SUG FR, GE, GR, nis davon.

fiir eine solide Grundlage und/oder sind mit seinen Zielen einver- | LU, OW, SG,
standen. Einige dieser Kantone und Akteure begriissen das Ent- | SZ, VD, VS, ZH,

lastungspotenzial der Gbrigen Verkehrsinfrastruktur. Liechtenstein,
FRU, GVS
FUr drei der vier Standortkantone und fiir zwei Organisationen AG, SO, ZH siehe nachfolgend
stutzt sich der SUG auf ungeniigende Grundlagen und kann in BirdLife, ProNa-
der vorliegenden Form nicht verabschiedet werden. In einigen tura

Bereichen sind noch grundlegende Fragen zu klaren. Die fehlen-
den Antworten flihren dazu, dass noch keine abschliessende
raumplanerische Interessenabwagung vorgenommen werden

kann.
Das gemass dem UGUTG vorgesehene Richtplanverfahren wird | ZH, AG Das BAV nimmt Kennt-
von zwei Kantonen erst aufgenommen, wenn die erforderlichen nis davon.

Grundlagen vorliegen und alle betriebsnotwendigen Bestandteile
im Sachplan festgesetzt sind.

Ein Kanton erachtet es fir den weiteren Fortgang des Verfah- SO Die entsprechenden
rens als zentral, dass zwischen den in Etappe 1 betroffenen Absprachen Bund-Kan-
Standortkantonen und dem Bund auf hdchster Ebene und unter tone haben stattgefun-
Einbezug des Vorstehers des UVEK eine Aussprache Uber das den, bzw. werden so-
weitere Vorgehen stattfindet. weit notwendig weiter-
geflhrt.
Fir einen Kanton ist ein Tunnelsystem weniger flexibel als her- ZH Im Konzeptteil des
kémmliche Verkehrstrager. Nachtragliche Anpassungen sind SUG wurde erganzt,

komplex und aufwendig. Das System kann zudem nur sinnvoll

3 Abkirzungen siehe Anhang 1.
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betrieben werden, wenn es in seiner Gesamtheit erstellt wird (Si-
cherstellung einer zweckmassigen Anzahl an Hubstandorten).

dass die einzelnen Ob-
jekte des SUG nur
dann festgesetzt wer-
den, wenn das ganze
System fiir die Festset-
zung reif ist.

Fir eine Organisation miissen die Vorteile des Projektes die GVS Das BAV nimmt Kennt-

langfristigen negativen Auswirkungen ausgleichen. Die Verfah- nis davon.

ren und Prozesse flr die Planung und Durchfiihrung der ersten

Etappe sind entscheidend fur die Fortsetzung, entsprechend ist

ihnen besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Antrage und Hinweise zum Thema «Verkehr»

Gesamtverkehr

Die Einbettung des unterirdischen Giitertransportsystems in das | GE, GR VD, SG | Das Kapitel 1 wurde er-

Gesamtverkehrssystem ist aus Sicht von verschiedenen Kanto- | TG, ZH ganzt bzw. prazisiert.

nen und einem Transportunternehmen zu Gberarbeiten (Anbin- SBB

dung an Strassen- und Schienennetz, Kompatibilitat/Intermodali-

tat Strasse-Schiene-Untergrund, Auswirkungen auf Stras-

sen/Schienennetz), ggf. ist dies textlich im Konzeptteil des SUG

(Kap. 2.1) zu prazisieren.

Der SUG muss fir einen Kanton bezuglich erforderlicher Infra- SO Die verkehrlichen Aus-

strukturausbauten prazisiert werden. Fir die verkehrlichen Aus- wirkungen sind im wei-

wirkungen sind die Nachweise mit den Verkehrszahlen 2040 zu teren Planungsverlauf

erbringen. besonders zu bertick-
sichtigen. Der SUG
wurde in diesem Sinne
erganzt bzw. prazisiert.

In der gesetzlichen Grundlage fehlt nach Ansicht einer Organisa- | FSU Das BAV nimmt Kennt-

tion beim SUG die Netzplanung, der unterirdische Gutertrans- nis davon.

port kann damit nicht in der ganzen Schweiz und unter gesamt-

wirtschaftlichen Aspekten sichergestellt werden. Spatestens

beim Ausbau des ganzen Projektes muss ein Netzbeschluss

analog zu den Nationalstrassen gefasst werden.

Ein Kanton fordert, dass die Schiene ausgebaut wird, in den Re- | JU Das BAV nimmt Kennt-

gionen, die von CST nicht profitieren werden. nis davon.

Ein Kanton fragt, wie viele Giiterzugtrassen auf der Schiene, die | JU Es WiLd agf deg e'ntt;t

. - .o sprechenden Beric

durch die Realisierung von CST (Gau-Zirich) zugunsten des EBP vom 20.9.2024

Personenverkehrs freigemacht werden kénnten. verwiesen.

Die insgesamt beschrankte Bedeutung des verkehrlichen Nut- ZH Das BAV nimmt Kennt-

zens des unterirdischen Gltertransports, dem lokal aber grosse nis davon.

Auswirkungen gegenuberstehen, wird bei Interessenabwagun-

gen gegeniber anderen Anspriichen angemessen zu beriick-

sichtigen sein.

Fir eine Organisation fehlt der Nachweis der Flachen- und Ener- | FSU Das BAV nimmt Kennt-

gieeffizienz der neuen Infrastruktur. Es ist nicht nachvollziehbar, nis davon und weist da-

ob und wie der Glterverkehr auf der Strasse im Gesamten ab- rauf hin, dass die Ta-

nehmen kann/wird. [...] Somit stellt sich die Frage, ob die Ziele belle 2 im Kapitel 1 des

der effizienten Mobilitat, tieferen Umweltbelastung und Férde- SUG Hinweise lber

rung der Siedlungsqualitat wirklich erreicht werden kénnen. den Beitrag des unterir-
dischen Guterverkehrs
zu den Zielen des SPV
gibt.

Mehrverkehr

Fir verschiedene Kantone und Organisationen erfahrt primar AG, BE, TG, Die verkehrlichen Aus-

das ubergeordnete Strassennetz eine Entlastung. Auf dem SO, ZH wirkungen sind im wei-

nachgelagerten Strassennetz, das zu den Hubs fiihrt, kann eine FSU, GVS teren Planungsverlauf

Mehrbelastung auftreten. Zudem kénnten die frei werden Kapa- besonders zu bertck-

zitdten auf dem lbergeordneten Netz dazu flhren, dass zusatzli- sichtigen. Der SUG

cher Verkehr auf den Strassen erzeugt wird. wurde in diesem Sinne
erganzt bzw. prazisiert.

Bei Mehrverkehr um die Hubs sind aus Sicht von zwei Kantone 1.GR, LU Alifallige flankierende

und einer Organisation flankierende Massnahmen zu prifen und | GVS Massnahmen sind nicht
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allenfalls umzusetzen. Diese missen im SUG prazisiert werden.
Schutzmassnahmen sind ebenfalls vorzusehen

sachplanrelevant. Sie
werden ggf. im Plange-
nehmigungsverfahren
abgehandelt.

Es durfte nach Einschatzung von zwei Organisationen aufgrund
fehlender flankierender Massnahmen nur ein kleiner Teil des
Lastwagenverkehrs vermieden werden.

Birdlife, Prona-
tura

Alifallige flankierende
Massnahmen sind nicht
sachplanrelevant. Sie
werden ggf. im Plange-
nehmigungsverfahren
abgehandelt.

Das Konzept hat auch die spezifische verkehrliche Erschlies-
sung mit allen Verkehrstragern zu umfassen (siehe auch «Ge-
samtverkehr»)

Ein Kanton beantragt differenziertere Festlegungen fir die ver- ZH Der SUG wurde inso-

schiedenen Arten von Hubs. fern prazisiert, als dass
Hubs mit lokalen bzw.
regionalen Auswirkun-
gen jeweils besonderen
Anforderungen genu-
gen mussen.

Logistik

Ein plausibles Logistikkonzept ist fiir alle Hubs erforderlich. AG, TG, ZH Der SUG wurde dies-

beziglich ergénzt bzw.
préazisiert.

Hinweis: Den verkehrlichen Auswirkungen kommt eine zentrale Bedeutung zu. Flir diesen Bereich
miissen im Hinblick auf die ndchste Uberarbeitung des SUG die notwendigen Vertiefungen erarbeitet
werden (siehe auch Festlegungen und Erlduterungen in den Objektbléttern).

Antrage und Hinweise zum Thema «Grundwasser»

menhang mit dem Klimawandel, zu erhalten. Entsprechend sind
nicht kompensierbare Eingriffe ins Grundwasser, Verminderun-
gen von Grundwasserdurchflissen und Erwarmungen zu ver-
meiden.

Fir einen Kanton ist auf Stufe Sachplan aufzuzeigen, dass das SO Die Thematik Grund-
Projekt CST zu keinen unldsbaren Konflikten mit der Grundwas- wasser ist im weiteren
sernutzung fihrt (u.a. Einbauten unter den mittleren Grundwas- Planungsverlauf beson-
serspiegel, Warmeeintrag, usw.). Eine Gefahrdung der Trink- ders zu bericksichti-
wasserversorgung auf benachbarte 6ffentliche Grundwasser- gen. Der SUG wurde
oder Quellwasserfassungen muss sowohl wahrend der Bau- entsprechend erganzt
phase als auch im Betrieb ausgeschlossen werden kénnen. bzw. prazisiert.

Dem Bau von Hub- und Tunnelbauwerken in Grundwassertra- ZH dito

gern mit grosser Machtigkeit und grosser Durchlassigkeit kann

fiir einen Kanton grundsatzlich nicht zugestimmt werden, um das

Speichervolumen und die Durchflusskapazitat nicht wesentlich

und immerwahrend zu verringern. Entsprechende gewasser-

schutzrechtliche und/oder hydrogeologische Nachweise fehlen

teilweise.

Fir drei Organisationen ist das Grundwasser, auch im Zusam- BirdLife, ProNa- | dito

tura, GVS

Hinweis: Dem Schutz des Grund- und Trinkwassers kommt eine zentrale Bedeutung zu. Fiir diesen
Bereich wird im Hinblick auf die ndchste Anpassung des SUG eine zielgerichtete und zweckméssige
Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und dem Unternehmen etabliert, um die rechtlich gebote-
nen Anforderungen des Grundwasserschutzes stufengerecht sicherzustellen (siehe auch Festlegungen

und Erlduterungen in den Objektblattern).

Antrage und Hinweise zum Thema «Materialbewirtschaftung»

lung.

Zwei Kantone verlangen, dass Standorte fiir Zwischenan- GE, AG Der SUG wurde dahin-

griffe/Installationsplatze oder Unterhaltstellen in Gebieten mit gehend erganzt, dass

Bahnerschliessung fir die Materialtransporte festgelegt werden. kantonale Konzepte

Kantonale Konzepte und Richtplane sind zu beachten. und Richtplane zu be-
achten sind.

Ein Kanton nimmt detailliert beziglich seiner Deponietypen Stel- | SO Das BAV nimmt Kennt-

nis davon. Der SUG
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wurde diesbezliglich
punktuell erganzt.

allenfalls anfallende Material in seinem Gebiet zu lagern.

Eine Organisation verlangt, dass die Frage des Umgangs mit FRU Im SUG werden Stand-

dem Aushubmaterial zwingend im Sachplan zu regeln ist, da orte fur die Materialab-

funktional zusammenhangend. Die gesetzliche Regelung dazu lagerung definiert und

ist unklar. Art. 21 UGUTG erklart die Kantone flir zustandig, ob- stufengerecht bezeich-

wohl Standorte fiir die Verwertung und Ablagerung von Aus- net. Die konkrete Aus-

bruch- und Aushubmaterial zu den Anlagen gehdren, die der fihrung wird im PGV

PGV unterstehen (Art. 9 Abs. 8 UGUTG). geklart.

Ein Kanton merkt an, dass die Bauphase mit den Zwischenan- SO Der SUG wurde inso-

griffen und Installationsplatzen erhebliche Flachen in bereits in- fern erganzt bzw. prazi-

tensiv genutzten Raumen belegt. Eine Minimierung der negati- siert, dass entspre-

ven Auswirkungen ist anzustreben. chende umfassende
Standortevaluationen
vorzunehmen sind.

Zwei Kantone weisen darauf hin, dass sie erst nach Vorliegen BE, TG Das BAV nimmt Kennt-

der Materialbewirtschaftungskonzepte konkret Stellung nehmen nis davon.

koénnen. Eine friihzeitige Koordination mit den betroffenen Regi-

onen/Kantonen ist in die Wege zu leiten.

Ein Kanton berichtet, dass er Schwierigkeiten haben wird, das GE Das BAV nimmt Kennt-

nis davon.

Fir zwei Organisationen werden zu viele Deponien gefillt und
zusatzliche notwendig. Die Suche von neuen Deponiestandorten
verstarkt den Druck auf naturnahe Gebiete. Stattdessen sollen
Guter uber das Schienennetz beférdert und das bestehende
Schienennetz ausgebaut werden

BirdLife, ProNa-
tura

Das BAV nimmt Kennt-
nis davon.

Antrage und Hinweise zum Thema «Raumliche Abstimmung /Sachplane / Kantonale Richt-

pléane»

Fir verschiedene Kantone und eine Organisation ist die Wech- ZH, GE Das Kap. 1 des SUG

selwirkungen mit den Ubrigen Teilen des Sachplans Verkehr FSU wurde entsprechend er-

besser darzulegen ganzt und prazisiert.

Fir zwei Kanton ist die Kaskade SUG-KRIP-PGV sinnvoll. GR, GE Das BAV nimmt Kennt-
nis davon.

Drei Kantone und eine Organisation merken an, dass die Anla- SO, VD, ZH Das Kap. 1 des SUG

gen, die direkt mit dem Tunnel und den Hubs verbunden sind FRU wurde entsprechend er-

sowie die betrieblich notwendigen oberirdischen Anlagen dem ganzt und prazisiert.

PGV unterliegen. Drittnutzungen wie Lagerung, Verteilung und

weitere Logistikfunktionen sind hingegen nach kantonalem/kom-

munalem Recht zu behandeln. Die Abgrenzung der Zustandig-

keiten (Bund, Kantone, Gemeinden) und die Festlegungen zum

Verhaltnis mit kantonalen und kommunalen Verfahren ist im

Sachplan zu prazisieren.

Ein Kanton ist Uiber die vorgeschlagene Kompetenzverteilung GE Das BAV nimmt Kennt-

besorgt: Eine Zusammenarbeit des Bundes mit dem Kanton sei nis davon. Die Zusam-

auch bei der Wahl der Perimeter erforderlich, die nicht aufge- menarbeit verlauft in je-

zwungen werden durften. dem Fall gemass Art.
18ff. RPV.

Fir eine Organisation kommt der SUG nach Art. 2 UGUTG nur in | FRU Das BAV nimmt Kennt-

jenen Raumen zustande, wo der Bundesrat — gestutzt auf das nis davon und weist da-

Gesuch einer privaten Unternehmung — einen geeigneten Stand- rauf hin, dass das Sys-

ort festlegen muss oder will. Eine Gesamtsicht des unterirdi- tem des unterirdischen

schen Gutertransports ist nicht gewahrleistet. Guterverkehrs gemass

Zudem muss der rechtliche Stellenwert der CST-Unterlagen im UGUTG auf privater Ini-

Bericht besser herausgearbeitet werden. tiative beruht. Formell
relevant sind die offizi-
ellen SUG-Unterlagen.

Fir einen Kanton sind Vorgaben fir die Sicherstellung einer TG Kantone und Gemein-

zweckmassigen Mitwirkung der Gemeinden, Regionen und Kan-
tone an den Planungs- und Projektierungsarbeiten zu erlassen.
Dies soll die Akzeptanz bei allen Betroffenen erhéhen.

den werden im Rah-
men von Art. 18 ff. RPV
einbezogen und ange-
hort.
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Sachplans Verkehr:

- Die Tabelle 2: Abstimmung des SUG mit den Zielen und Ent-
wicklungsstrategien des SPV ist zu erganzen und zu prazisie-
ren. Die negativen Auswirkungen bzw. offenen Fragen sind
aufzunehmen.

- Der Abschnitt Kantonale Richtplane ist zu erganzen mit Art. 7
Abs. 4 UGUTG.

- Die Abbildung 4: Planungs- und Realisierungsprozess im Zu-
sammenspiel von Sach- und Richtplanprozess ist zu verfei-
nern und gegebenenfalls ins Kapitel 1.2 zu integrieren.

Eine Bedingung, wonach der Bund die Erarbeitung der Planung FRU Das BAV nimmt Kennt-
Ubernimmt, sofern nach einer gewissen Frist die Planungspflicht nis davon und weist da-
nicht erfiillt wiirde, kénnte im SUG, analog einiger kantonaler rauf hin, dass der un-
Regelungen, auch aufgenommen werden, falls das UGUTG dies terirdische Guterver-
nicht verhindert. kehr gemass UGUTG
auf privater Initiative
beruht. Das Gesetz
sieht keine Planungs-
pflicht des Bundes vor.
Aus Sicht einer Organisation kann im Sachplan des Bundes den | FRU Im Rahmen der Erar-
Kantonen keine Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit der CST beitung des SUG sind
vorgeschrieben werden. Im Sachplan muss zwingend aufgezeigt die relevanten Koordi-
werden, wie mit Differenzen umzugehen ist, wenn die Hubs mit nationsaufgaben zu be-
den kantonalen Planungen in Konflikt geraten. Es ist aufzuzei- zeichnen. Die entspre-
gen, wie mit den Hub-Tatigkeiten die Nutzung in den bestehen- chenden Abstimmungs-
den Infrastrukturrdumen verandert werden. erfordernisse werden in
den Objektblattern be-
schrieben.
Der SUG muss aus Sicht einer Organisation Raume dreidimen- FRU Das BAV nimmt Kennt-
sional definieren. Er hat bereits konkret erkennbare Konflikte, nis davon. Konflikte
etwa mit dem Grundwasser, zu benennen und bei der raumli- werden stufengerecht
chen Festsetzung als Interessenlage in die Abwagung einzube- behandelt, das Thema
ziehen. Das Vorhandene kann Einfluss auf die Tiefenlage ha- Grundwasser wird im
ben. Diese Aufgabe kann nicht auf die Phase Projektbewilligung weiteren Planungsver-
verschoben werden. lauf sach- und stufen-
gerecht zu behandeln
sein.
Aus Sicht einer Organisation genugt es fiir einen erfolgreichen FRU Das Kapitel 1 des SUG
unterirdischen Gutertransport nicht, wenn das UGUTG fir den wurde bezuglich Ab-
Anschluss der Lager und Umschlagsanlagen an das Ubrige Ver- grenzung der Zustan-
kehrsnetz auf das kantonale Recht verweist (Art. 2 Abs. 2 digkeiten erganzt und
UGUTG). Ohne diese Anschliisse kann das gesamte Netz nicht prazisiert.
betrieben werden. Der Sachplan muss aus gesamtschweizeri-
scher Sicht die Massnahmen dazu bestimmen, die auch von den
Kantonen und Gemeinden befolgt werden missen.
Ein Kanton hat Antrage im Kapitel 1.3, Der SUG als Teil des SO Tabelle 2 wurde ent-

sprechend erganzt
bzw. prazisiert. Die be-
sondere Erwahnung
von Art. 7 Abs. 4
UGUTG wird hingegen
zum jetzigen Zeitpunkt
nicht als zielfihrend er-
achtet. Die Abbildung 4
wurde leicht angepasst.

Antrage und Hinweise zum Thema «Kosten und Verusacherprinzip»

einer Verkehrsinfrastruktur von nationaler Bedeutung, die auf
privater Initiative beruht und eigenwirtschaftlich betrieben wird.
Der Bund ist gefordert darzulegen, wie dies auch langfristig funk-
tioniert und welche Kontrollmechanismen bestehen. Er hat auch
zur Haftungsfrage und dem Risikomanagement Stellung zu be-
ziehen.

Fir verschiedene Kantone und eine Organisation ist im Sach- AG, BE, ZH Der SUG wurde ent-
plan festzuhalten, dass fiir Kosten an Verkehrsinfrastrukturen GVS sprechend erganzt
oder flankierenden Massnahmen, die ausserhalb des PGV not- bzw. prazisiert.
wendig werden, das Verursacherprinzip gilt. Die entsprechenden

Massnahmen sind im Sachplan zu bezeichnen bzw. es ist auf

die kantonale Gesetzgebung zu verweisen.

Grosse Bedenken bestehen fir einen Kanton auch gegentber SO Gestltzt auf das Finanz-

haushaltsgesetz (FHG)
ergibt sich keine konkrete
Auflage fur den Nachweis
der finanziellen Leistungs-
fahigkeit. So werden mit
den Sicherstellungsinstru-
menten nach Art. 49 FHV
v.a. Leistungen des Bun-
des sichergestellt. Bei
CST wird das Vorhaben
aber privat finanziert.
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Nach Einschatzung EFD
ist die finanzielle Leis-
tungsfahigkeit zum Zeit-
punkt der Planauflage
nachzuweisen, da es erst
ab dann zu Verfligungsbe-
schrankungen bei den be-
troffenen Grundeigentu-
mern kommt (Enteig-
nungsrecht). Entspre-
chend sind erst zu diesem
Zeitpunkt eine langfristige
Finanzplanung mit ausrei-
chend Reserven und ggf.
Garantien sowie die Versi-
cherungsdeckung darzule-
gen bzw. zu prifen. Da die
Finanzierung kein sach-
planrelevantes Thema ist,
erfolgen diesbezliglich im
SUG keine Erganzungen.

Im Falle eines Konkurses besteht flir verschiedene Kantone und
eine Organisation die Gefahr, dass der Staat die Infrastruktur
Ubernehmen muss. Es wird angeregt, mégliche Folge- oder al-
ternative Nutzungen zu prifen.

TG, VD, SG
FSU

siehe obige Ausfiihrun-
gen.

Die Finanzierung des Projekts ist fiir zwei Organisationen unklar.

BirdLife, ProNa-
tura

Die Finanzierung des
Projektes ist kein sach-
planrelevantes Thema.

Antrage und Hinweise zu sonstigen Themen

Biindelung: Ein Kanton halt die Férderung der Biindelung fiir
sinnvoll.

GR

Das BAV nimmt Kennt-
nis davon. Das entspre-
chende Erfordernis ist
im SUG erwahnt.

Wildtierkorridore: Zwei Organisation notieren, dass rund 12 Wild-
tierkorridore (WTK) tangiert werden. bestehende Beeintrachti-
gung wirde noch massiv verstarkt.

BirdLife, ProNa-
tura

Die Koordination mit
den Wildtierkorridoren
ist im weiteren Pla-
nungsverlauf sicherzu-
stellen. Der Koordinati-
onsbedarf wurde wo
noétig in den Objektblat-
tern erganzt.

ten, dass auch die kantonalen und lokalen Schutzinteressen so-
weit moglich bereits in der Sachplanung stufengerecht zu be-
rucksichtigen sind. Moore von nationaler Bedeutung, die einen
uneingeschrankten Schutz geniessen, werden nicht ausdricklich
erwahnt. Eine Beeintrachtigung der Moorhydrologie muss aus-
geschlossen werden kénnen. Die Ausfuhrungen im SUG sind
entsprechend zu erganzen.

Fir einen Kanton sind die drei Verkehrssysteme CST, Strasse ZH Die Okobilanz (separa-

und Schiene in der Okobilanz separat auszuweisen. tes Dokument) ist kein
formelles Dokument
des SUG.

CO2-Einsparungen: Ein Kanton merkt an, dass die zu erwarten- | TG Das BAV nimmt Kennt-

den CO2-Einsparungen gegen die durch den Bau verursachten nis davon.

Emissionen abzuwagen sind.

Schutz von Mooren: Im SUG wird von einem Kanton festgehal- ZH Der SUG wurde ent-

sprechend erganzt.

Schutz von Wald und Hecken: Es wirden fir zwei Organisatio-
nen zahlreiche Hecken und Waldstandorte gerodet; wertvolle
Standorte kdnnen nicht angemessen kompensiert werden Es ist
ein 50 m Abstand zu Waldern einzuhalten.

ProNatura, Bir-
dLife

Das BAV nimmt Kennt-
nis davon. Diese As-
pekte sind im Rahmen
des PGV zu klaren.

Schutz von Ackerland: Ausser bei intensiv genutztem Ackerland
ist far zwei Organisationen uberall mit wertvollen Arten zu rech-
nen, insbesondere in Hecken, Obstgarten, Trockenstandorten.
Der Verweis auf die CSCF-Datenbanken im UVB ist nicht ausrei-
chend und die entsprechende Datenanfrage bildet keinen Ersatz
fur eine Datenerhebung.

ProNatura, Bir-
dLife

Das BAV nimmt Kennt-
nis davon. Der ange-
sprochene Themenbe-
reich wird ggf. im UVB
zu erganzen sein.
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Erdwarme: Planungskorridore stehen fiir einen Kanton in Kon-
flikt mit Eignungsgebieten fir die Nutzung der Erdwarme. Es
darf kein unverhaltnismassiger Eingriff in die Ausiibung von
Grundeigentumsrechten entstehen. Planungskorridore sind tGber
das Siedlungsgebiet hinaus zu erweitern bzw. im Bereich des
Siedlungsgebiets auf ein Minimum zu beschranken.

AG

Die bisherige Formulie-
rung im SUG (Kap. 2.2)
wurde als behérdenver-
bindlich gekennzeich-
net.

Antrage und Hinweise zum Thema «Weiterentwicklung SUG»

wird, wenn Elemente mit territorialen Auswirkungen auf seinem
Gebiet prazisiert werden.

Ein Kanton informiert, dass die Linienflihrung und potentielle LU Das BAV nimmt Kennt-

Hubstandorte im Entwurf der Gesamtrevision seines Richtplans nis davon.

enthalten sind.

Den Themen "rationeller und erneuerbarer Energieverbrauch" BE Das BAV nimmt Kennt-

und "Blindelung mit Energieinfrastrukturen" ist fiir einen Kanton nis davon.

im Laufe der weiteren Planung gentigend Beachtung zu schen-

ken.

Verschiedene Kantone wiinschen sich eine Verlangerung des FR, GE, SG Das BAV nimmt Kennt-

Projektes von CST, ggf. die Priifung einer Verlangerung auf ihr nis davon.

Gebiet, sowie einen frihzeitigen Einbezug.

Zwei Kantone sind interessiert an weitergehenden Informationen | BS, GE Das BAV nimmt Kennt-

zur Anbindung des CST in die Stadtlogistik durch den Projekttra- nis davon. Informatio-

ger. nen sind bei den Pro-
jektinitianten anzufra-
gen.

Zwei Kantone haben zusammen eine Opportunitatsstudie in Auf- | GE, VD Das BAV nimmt Kennt-

trag gegeben, welche die positiven wirtschaftlichen Auswirkun- nis davon.

gen zwischen Lausanne und Genf hervorhebt.

Der Flughafen Genf muss fiir einen Kanton im SUG genannt GE Das BAV nimmt Kennt-

werden. nis davon. Aktuell liegt
Genf noch nicht im Pro-
jektperimeter, weshalb
auf eine Erganzung
verzichtet wurde.

Ein Kanton beantragt, dass ihm das Dossier erneut vorgelegt VD Kantone werden in wei-

teren Versionen des
SUG einbezogen, so-
fern ihr Gebiet raumlich
tangiert ist.

Antrage und Hinweise zu prazisen Textstellen oder zur Terminologie im Konzeptteil

Terminologie: Ein Kanton fordert die Verwendung einer allge-
meinen Terminologie wie ,Infrastrukturbetreiber” oder ,das Un-
ternehmen*® anstelle des ausschliesslichen Verweises auf CST.

VD

Der SUG wurde ent-
sprechend soweit sinn-
voll angepasst.

Terminologie: Fir eine Organisation muss definiert werden, was
unter "Betroffenen" und "Nutzen" zu verstehen ist.

GVS

Das BAV nimmt Kennt-
nis davon. Die entspre-
chende Priifung hat
keinen Anpassungsbe-
darf im SUG ergeben.

Ein Kanton beantragt, die behérdenverbindlichen Beschliisse in
Kapitel 2.2 (Grundsatze fiir die einzelnen Projektteile) zu ergan-
zen mit flachensparender und effizienter Nutzung sowie der Nut-
zung von Synergien mit bestehenden Anlagen/Nutzungen. Dies
gilt auch fiir temporare Anlagen wie Installationsplatze.

SO

Der SUG wurde punk-
tuell entsprechend er-
ganzt bzw. prazisiert.

Ein Kanton beantragt Ergadnzungen in Kapitel 5 (Modalitaten fir
Anpassungen und Fortschreibungen):

- Das Kapitel hat sich an der Arbeitshilfe «Konzepte und
Sachplane» des Bundesamts fiir Raumentwicklung zu ori-
entieren und ist entsprechend anzupassen.

- Fur eine Anpassung des Koordinationsstands, insbeson-
dere zu einer Festsetzung, ist ein Sachplanverfahren
durchzufuhren.

SO

Das entsprechende Ka-
pitel wurde erganzt
bzw. prazisiert.
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Antrage und Hinweise zu den Objektblattern

Objektblatter allgemein

Ein Kanton beantragt, alle betroffenen Gemeinden in die Be- SO
zeichnung aufzunehmen und dies entsprechend zu erganzen.

Die Gemeindelisten in
den OB wurden Uber-
pruft.

Hubs werden im SUG
(Konzeptteil Tab. 1) all-
gemein definiert. Insbe-
sondere bei Hubs mit

Aufgrund der erheblichen rdumlichen und verkehrlichen Auswir- | ZH
kungen der Hubstandorte sind fur einen Kanton im SUG die An-
forderungen zu definieren, denen diese geniigen mussen. Dabei
ist zwischen Haupt-Hubs und City-Hubs bzw. Terminal-Hubs zu

differenzieren.

potenziell iberregiona-
len Auswirkungen wur-
den in den Objektblat-
tern entsprechende An-
forderungen fir den
weiteren Planungsver-
lauf erganzt.

Objektblatt 1.1 Ziirich — Limmattal

Ein Kanton beantragt die Anderung des Koordinationsstands
verschiedener Perimeter des SUG. Verschiedene Nachweise

fehlen (Baugrunduntersuchungen, hydrogeologische Nachweise,

Verkehrsberichte, Anschluss an Osten). Antrédge im Detail:

ZH, ggf. auch
Stadt Zirich

Siehe Antrage im Detail

Planungsperimeter b. Hub Urdorf
Der Planungsperimeter b. Hub Urdorf ist mit dem Koordinations-

stand «Zwischenergebnis» zu bezeichnen. Die Voraussetzungen flr

eine Festsetzung sind nicht gegeben, zudem fehlen die nétigen
Aussagen zur City-Logistik.

Planungsperimeter b.
Hub Urdorf

Der Planungsperimeter
wurde als Zwischenergeb-
nis aufgenommen. Aussa-
gen zur City-Logistik sind
in der weiteren Planung zu
erganzen.

Planungsperimeter e. Hub Ziirich Albisrieden

Der Planungsperimeter e. Hub Zirich Albisrieden ist mit dem Koor-

dinationsstand «Vororientierung» zu bezeichnen. Der favorisierte

Standort liegt in einem Wohngebiet und nicht, wie gefordert, an ei-

ner verkehrsorientierten Strasse bzw. einer entsprechenden Zu-

fahrtsmoglichkeit, zudem fehlen die nétigen Aussagen zur City-Lo-

gistik.

Bemerkung: Antrag der Stadt Ziirich: Planungsperimeter streichen.

Planungsperimeter f. Hub Ziirich Aussersihl Sid

Der Planungsperimeter f. Hub Zirich Aussersihl Siid ist aus dem
Sachplan zu entfernen. Aufgrund der Lage in einem bedeutenden
Grundwassertrager ist nicht ersichtlich, wie innerhalb dieses Peri-
meters ein Hub-Standort verwirklicht werden kann.
Planungsperimeter g. Hub Ziirich Altstetten

Der Planungsperimeter g. Hub Zirich Altstetten ist mit dem Koordi-

nationsstand «Vororientierung» zu bezeichnen. Machbarkeit und

stadtebauliche Vertraglichkeit einer oberirdischen Verbindung Gber

das Gleisfeld sind nicht nachgewiesen, zudem fehlen die nétigen
Aussagen zur City-Logistik.

Planungsperimeter e.
Hub Zirich Albisrieden
Planungsperimeter f.
Hub Zirich Aussersihl
Siid

Planungsperimeter g.
Hub Ziirich Altstetten
Die Planungsperimeter
wurden im neuen, erwei-
terten Perimeter Zirich
Zentrum als Vororientie-
rung integriert.

Im Hinblick auf die Fest-
setzung Planungsperime-
ter hat der Projekttrager
zwei Hubs (je einen sud-
lich und nérdlich des
Gleisfeldes) zu definieren.
Anforderungen zu Raum,
Umwelt und Verkehr wur-
den im Objektblatt er-
ganzt.

Planungsperimeter h. Hub Ziirich Oerlikon

Der Planungsperimeter h. Hub Zirich Oerlikon ist mit dem Koordina-
tionsstand «Zwischenergebnis» zu bezeichnen. Die Voraussetzun-
gen fiir eine Festsetzung sind nicht gegeben, zudem fehlen die noti-

gen Aussagen zur City-Logistik.

Planungsperimeter h.
Hub Ziirich Oerlikon

Der Planungsperimeter
wurde als Zwischenergeb-
nis aufgenommen. Aussa-
gen zur City-Logistik sind
in der weiteren Planung zu
erganzen.

Planungsperimeter j. Ziirich Flughafen

Der Planungsperimeter j. Zurich Flughafen ist mit dem Koordinati-
onsstand «Vororientierung» zu bezeichnen. Die genaue Lage und
die Anordnung der verkehrlichen Erschliessung sind nicht geklart.

Planungsperimeter j. Zii-
rich Flughafen
Planungsperimeter k.
Hub Opfikon
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Zudem steht dieser Perimeter in einer Abhangigkeit zum Planungs-
perimeter k. Hub Opfikon, dessen Rolle ebenfalls noch zu klaren ist.
Planungsperimeter k. Hub Opfikon

Der Planungsperimeter k. Hub Opfikon ist mit dem Koordinations-
stand «Vororientierung» zu bezeichnen.

Der vorgesehene Perimeter liegt fir einen Haupt-Hub ungiinstig, da
er zu einer Ubermassigen Verkehrszunahme auf der Flughafenauto-
bahn fihren wird. Die Erschliessung direkt Giber die Nationalstrasse
ist nicht nachgewiesen, ware aber eine zwingende Voraussetzung.
Zudem fehlt ein Bahnanschluss. Als Endpunkt des Systems fir den
unterirdischen Gutertransport bzw. fir eine auf den Verkehr Rich-
tung Ostschweiz ausgerichtete Umschlaganlage ist dieser Pla-
nungsperimeter daher nicht geeignet.

Die Planungsperimeter
wurden im neuen, erwei-
terten Perimeter Zlrich
Nord als Vororientierung
integriert.

Im Hinblick auf die Fest-
setzung ist die Anbindung
des Systems an die Ost-
schweiz zu klaren. Ent-
sprechende Anforderun-
gen zu Raum, Umwelt und
Verkehr wurden im Objekt-
blatt erganzt.

Planungsperimeter |. Diibendorf Hochbord und m. Dietlikon In-
dustrie

Die Planungsperimeter . Dubendorf Hochbord und m. Dietlikon In-
dustrie sind mit dem Koordinationsstand «Vororientierung» zu be-
zeichnen. Zu diesen Perimetern fehlen die notwendigen Baugrund-
untersuchungen, hydrogeologischen Nachweise und Verkehrsbe-
richte.

Anbindung der Ostschweiz

Zur Anbindung der Ostschweiz an das System fiir den unterirdi-
schen Giitertransport ist ein dafir geeigneter Standort zu evaluieren
und in den Sachplan aufzunehmen.

Da die vier Planungsperimeter j., k., I. und m. in einem dicht besie-
delten Agglomerationsraum liegen, dessen Autobahnnetz bereits
heute stark belastet ist, eignen sie sich nicht fur die Uberregionale
Anbindung des Systems. Es ist ein Perimeter zu suchen, der aus-
serhalb der Stadtlandschaft liegt und sowohl an das ibergeordnete
Strassennetz (National- und/ oder Hauptstrassen) als auch an das
Schienennetz angebunden werden kann.

Planungsperimeter |. Dii-
bendorf Hochbord und
m. Dietlikon Industrie
Die Planungsperimeter
wurden im neuen, erwei-
terten Perimeter Zlrich
Ost als Vororientierung in-
tegriert.

Im Hinblick auf die Fest-
setzung ist die Anbindung
des Systems an die Ost-
schweiz zu klaren. Ent-
sprechende Anforderun-
gen zu Raum, Umwelt und
Verkehr wurden im Objekt-
blatt erganzt.

Anbindung der Ost-
schweiz
siehe oben.

Der Planungsperimeter ZA/US Limmattal liegt fur zwei Organi-
sationen und einen Kanton mitten im Kulturland zwischen Sprei-
tenbach und Dietikon. Im Richtplan Siedlungstrenngtrtel. Es
handelt es sich bei der Landschaftskammer und eine der letzten
talquerenden Landschaftsspangen. Der Konflikt ist im Sachplan
Zu erganzen.

Kanton AG,
ProNatura, Bir-
dLife

Das Objektblatt wurde
erganzt.

Planungsperimeter Dietlikon Industrie: Es wiirde ein Hoch-
moor- und Flachmoorobjekt direkt an den Planungsperimeter an-
grenzen, was problematisch ist. Eine Pufferzone ist zu definie-
ren.

Die Bemerkungen, wonach der Planungsperimeter aus Sicht
Flora und Fauna unproblematisch eingeschatzt werde, ist irritie-
rend, da keinerlei Feldaufnahmen gemacht wurden.

ProNatura, Bir-
dLife

Der Hinweis auf das
Moorobjekt wurde im
Objektblatt 1.1 erganzt.

1. Die Erweiterung des Planungsperimeters in Richtung Osten ist zu prifen
(Bessere Abstimmung mit dem Migros-Verteilbetrieb, weniger Auswirkungen
auf den Verkehr).

Im Zusammenhang mit der Bahninfrastruktur werden die Stand- | SBB Der entsprechende Ko-

orte Ziirich Altstetten und Aussersihl Siid von einem Trans- ordinationsbedarf ist im

portunternehmen besonders problematisch angesehen. Dort be- Objektblatt 1.1 festge-

finden sich Flachen mit besonders grossem Entwicklungspoten- halten.

zial fir den Schienenguterverkehr.

Fir eine Organisation ist der Planungsperimeter ZA/US Tol- Flughafen Zi- Das BAV nimmt Kennt-

wang/Riimlang anzupassen, da im &stlichen Bereich 0kologi- rich nis davon. Im Hinblick

sche Ersatzflachen fiir Flughafenprojekte realisiert werden. auf die Festsetzung ist
eine Standortevaluation
durchzufiihren.

Objektblatt 4.1 Gau

Die Verankerung des Hub Niederbipp mit Koordinationsstand BE Das BAV nimmt Kennt-

VO wird von einem Kanton unterstitzt. Es ist im SUG auf das nis davon. Der Abstim-

Vorranggebiet fiir Logistiknutzungen "Niederbipp, Angi/Rotbo- mungsbedarf ist im Ob-

den" hinzuweisen. jektblatt enthalten, die

Bei der weiteren Planung ist der Perimeter im Bereich Grund- Themen Verkehr und

wasser und Verkehr zu prifen bzw. zu konkretisieren Grundwasser werden
im weiteren Planungs-
verlauf vertieft.

Ein Kanton stellt folgende Antrage bezlglich Hub Neuendorf: SO Das Objektblatt wurde

bezlglich dem Naturre-

servat Diinnern erganzt.
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2. Beider weiteren Planung ist das kantonale Naturreservat Diinnern sowie das
Vorhaben fiir den Hochwasserschutz und die Aufwertung der Diinnern zu be-
rucksichtigen.

3. Inverkehrlicher Hinsicht ist bei den Knoten die qualitative Bewertung nicht nur
fur den Kreisel Industrie-/Neustrasse, sondern auch fiir die Knoten Unterfiih-
rungs-/Industriestrasse und Industrie-/Hausimollstrasse von Relevanz.

Die verkehrlichen Aus-
wirkungen werden im
weiteren Planungsver-
lauf vertieft.

1. Fir ein Kanton ist es fraglich, ob fir den ZA/US Neuendorf SO 1. Das BAV nimmt

die Beanspruchung als temporar bezeichnet werden kann. Kenntnis davon.

2. Zudem sind bei der weiteren Planung das kantonale Naturre- 2. Das Objektblatt

servat Dinnern, das Vorhaben fiir den Hochwasserschutz und wurde erganzt.

die Aufwertung der Dinnern sowie der Siedlungstrenngtrtel von

regionaler Bedeutung zu berlcksichtigen.

1. Am Hub Harkingen sind aus Sicht eines Kantons fiir die Kno- | SO Das Objektblatt wurde

ten im Bereich der Gaustrasse und der Egerkingerstrasse die punktuell erganzt. Der

Leistungsfahigkeit und Vertraglichkeit auf Basis einer Tages- Planungsperimeter

ganglinie nachzuweisen. wurde als Vororientie-

2. Ein mdéglicher Standort im Perimeter ist noch nicht klar defi- rung aufgenommen.

niert. Eine Anpassung des Planungsperimeters ist zu priifen.

Fir ein Kanton und ein Transportunternehmen ist am Hub Har- SO, SBB Im Objektblatt wurde

kingen die Abstimmung mit der SBB (KV Terminals von Suisse der Abstimmungsbe-

Cargo Logistics) zu zeigen. Fur den Kanton missen Synergien darf mit dem Konzept

genutzt werden. fur den Guitertransport
auf der Schiene prazi-
siert. Eine konkrete Be-
zeichnung des erwahn-
ten KV-Terminals ware
mit Blick auf den plane-
rischen Stufenbau je-
doch nicht korrekt: Im
Konzept werden ledig-
lich Rdume bezeichnet,
in denen Kapazitaten
gesichert werden sol-
len. Das Konzept ent-
halt keine Aussagen zu
konkreten Standorten
oder Anlagen.

Objektblatt 8.1 Aargau Ost

Fir einen Kanton tangiert der Planungsperimeter ZA/US AG Der Abstimmungsbe-

Hendschiken das Vorhaben Sanierung Niveaulbergang
K388/389. Dies ist zu erganzen.

darf wurde im Objekt-
blatt erganzt.

Die Standortwahl fiir den Hub in Spreitenbach stellt in
vielerlei Hinsicht einen dusserst schlechten Kompromiss
dar (u.a. Anbindung an Strasse und Schiene, Abstimmung
mit Entwicklungsgebiet Niderfeld).

Kanton AG, Ge-
meinde Sprei-
tenbach

Das BAV nimmt Kennt-
nis davon und verweist
auf die folgenden Ar-
beiten im Hinblick auf
die Standortsuche so-
wie die grundsétzlichen
Anforderungen an die
Standortevaluation ge-
mass Kapitel 2.2 im
SUG.

Beziglich Hub Schafisheim wird kein Antrag gestellt.

Der Planungsperime-
ter Hub Schafisheim
ist raumlich bereits
weitgehend koordi-
niert. Die formelle
Festsetzung erfolgt
jedoch erst, wenn
das ganze System
koordiniert ist.

Objektblatt 8.2 Aargau West

Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet ist flr einen

Kanton insbesondere der Hub Rickenbach interessant. Abge-
sehen von Fahrten aus dem Industriegebiet Hagendorf Ost/Ri-
ckenbach ist beim Hub Rickenbach darauf zu verzichten, Fahr-

SO

Das BAV nimmt Kennt-
nis davon.

Die Hinweise zum Wild-
tierkorridor und zur ar-
chaologischen Zone
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ten von/nach Westen zu generieren. Allfallige Transportbedirf-
nisse aus dieser Region sind Gber den Hub Harkingen abzuwi-
ckeln.

Im Bereich des Perimeters verlauft der Wildtierkorridor 50 29: Ri-
ckenbach, der als nicht sanierbar gilt. Ausserdem besteht eine
archaologische Zone im Perimeter (Hubstandorte H3d und H3e),
die zu bertlicksichtigen ist.

wurden im Objektblatt
erganzt.

Bereich des Pumpwerks Zelgli in der Gemeinde Kappel anzu-
passen (Konflikt mit dem Grundwasser).

Im Bereich ZA/US Bornfeld ist fiir einen Kanton die Flache teil- SO Die beiden Elemente
weise der kantonalen Juraschutzzone und dem Vorranggebiet sind als Koordinations-
Natur und Landschaft zugewiesen. Dies ist bei der weiteren Pla- bedarf im Objektblatt
nung zu bericksichtigen. enthalten.
Ein Kanton stellt folgende Antrége bezlglich ZA/US Ruttigen: SO Das BAV nimmt Kennt-
1. Der ZS/US Ruttigen, Olten ist als Zwischenergebnis festzulegen. Eine Fest- nis davon.
setzung'ist yorzunehmen, wenn d!e Interesseqabwégung und der Standort- Aufgrund der Strei-
nachweis diesen Standort als geeignet ausweisen.
2. Der Perimeter ist insbesondere mit Blick auf eine definitive Nutzung als Unter- chung von ZA/US
haltsstelle zu priifen und zu optimieren. Sandgrueb und der
noch ausstehenden
vertieften Prifung wird
dieser Perimeter als
Vororientierung gefiihrt.
Der Standort ZA/US Sandgrueb ist aus Sicht eines Kantons zu AG, Gemeinde Der Planungsperimeter
streichen oder alternativ als Vororientierung festzulegen. Die un- | Aarburg wurde aufgrund der un-
genuligende Erschliessung bildet einen Vorbehalt. Ein Bahnan- genligenden Erschlies-
schluss durfte fur diesen Standort auch nicht machbar sein. sung gestrichen.
Zur Projektdeponie Bergriiti Dulliken ist fiir einen Kanton eine | SO, Gemeinde Das BAV nimmt Kennt-
umfassende Standortevaluation zur Entsorgung bzw. Verwer- Dulliken nis davon und verweist
tung des Ausbruch-/Aushubmaterials durchzufiihren und ist ins- auf die grundsatzlichen
besondere um weitere Alternativen (Bahnabtransport, beste- Anforderungen an die
hende Aushubdeponien innerhalb/ausserhalb Kanton Solothurn) Standortevaluation ge-
zu erganzen. mass Kapitel 2.2 im
SUG.
ZA/US Dulliken und Projektdeponie Dulliken stehen fiir zwei Bildlife, ProNa- Der Konflikt ist im Ob-
Organisationen in Konflikt mit einem Wildtierkorridor. tura jektblatt bereits doku-
mentiert (unter «Vorge-
heny).
Fir den Planungsperimeter Hub Suhr sind zwei Areale in Dis- | AG Das BAV nimmt Kennt-
kussion. Davon tangiert das Areal H4i Grundwasser, jedoch wird nis davon. Die entspre-
das Uberlastungsrisiko des Knotens Kreisel Spittel und das Ri- chenden Arbeiten fol-
siko des fehlgeleiteten Schwerverkehrs als dusserst problema- gen im weiteren Pla-
tisch erachtet. Diese Konflikte sind fir einen Kanton in den Hin- nungsverlauf.
weis aufzunehmen.
Bis zur Aufnahme des Standortes in den KRIP muss eine um-
fassende Abwagung zwischen Grundwasser und Erschliessung
vom Projekttrager durchgefiihrt werden. Darlber hinaus sind
flankierende Massnahmen auf der Strasse nach Hunzenschwil
vorzusehen.
Fir einen Kanton ist der Planungskorridor Harkingen-Olten im | SO Die Karte im Objektblatt

wurde angepasst.

3.4 FAZIT

Die Anhérung nach Art. 19 RPV hat gezeigt, dass die Kantone und betroffenen Akteure mehrheitlich
mit den Zielen und Grundsétzen fur die Planung und Realisierung von Infrastrukturen fur den unterirdi-
schen Gitertransport, wie im SUG dargestellt, einverstanden sind. Hingegen hat die Anhérung auch
ergeben, dass insbesondere bezliglich den Themenbereichen Verkehr sowie Grund- und Trinkwasser*
noch zahlreiche grundsatzliche aber auch standortspezifische Fragen offen sind. Ebenso besteht Ver-
besserungs- bzw. Ergdnzungsbedarf im Bereich der Koordination von Sach- und Richtplanung bzw.

4

Im Gewasserschutzbereich Ay ist fiir Anlagen unter dem mittleren Grundwasserspiegel eine Ausnahmebewilligung erforderlich (Anh. 4 Ziff. 211

Abs. 2 GSchV). Auf Stufe des Plangenehmigungsverfahrens ist fiir diese Ausnahmebewilligung ebenfalls zwingend eine Interessenabwégung

notwendig (Bundesgerichtsurteil 1C_460/2020).
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der Abgrenzung der verschiedenen Verfahren. Eine erste Abwagung der Interessen zwischen den ver-
schiedenen Planungsebenen wurde projektspezifisch vorgenommen. Entsprechend wurden sowohl der
Konzeptteil wie auch die Objektblatter auf Basis der Stellungnahmen an verschiedenen Stellen erganzt
und prazisiert. Zudem wurden verschiedene Elemente in ihrem Koordinationsstand zurtickgestuft, da
die Standortevaluationen noch entsprechend zu vertiefen sind.

Um den Koordinationsstand Festsetzung zu erreichen, missen die nétigen raumplanerischen Abstim-
mungen und die damit verbundene Interessenabwéagung im weiteren Planungsverlauf erfolgen und es
sind die entsprechenden Unterlagen zu erarbeiten.

In Zusammenarbeit mit den Kantonen wurde beschlossen, dass der SUG im aktuellen Planungsstand
und den entsprechenden Koordinationsstanden verabschiedet werden soll (SUG 1). Die vorliegenden
Unterlagen samt den Ergebnissen aus der Anhdrung filhren dazu, dass die verschiedenen Elemente
vorderhand als Vororientierung oder teilweise Zwischenergebnisse festgelegt werden, samt den soweit
aktuell definierbaren Vertiefungsarbeiten.

In einem nachsten Schritt und nach Vorliegen der entsprechenden Planungsgrundlagen soll der SUG
angepasst werden, in dem die Anlagenteile als «Festsetzungen» festgelegt werden (SUG 2). Der Be-
schluss zum SUG 2 bildet die Basis fur das nachfolgende Plangenehmigungsverfahren.

Zusammenfassung der Anderungen der Koordinationsstinde von den Planungsperimetern (PP) in den
Objektblatter des SUG nach der Anhérung nach Art. 19 RPV
oB Kanton Typ

Standort Stand 1.02.2024 An- Stand 13.11.2024

horung

1.1 ZH PP Hub Dietlikon Industrie Zwischenergebnis  Vororientierung, Perimetererweiterung
1.1 ZH PP Hub Diibendorf Hochbord ~ Zwischenergebnis  Vororientierung, Perimetererweiterung
1.1 ZH PP Hub Opfikon Festsetzung Vororientierung, Perimetererweiterung
1.1 ZH PP Hub Urdorf Festsetzung Zwischenergebnis
1.1 ZH PP Hub Zdurich Albisrieden Zwischenergebnis  Vororientierung, Perimetererweiterung
1.1 ZH PP Hub Zdrich Altstetten Zwischenergebnis  Vororientierung, Perimetererweiterung
1.1 ZH PP Hub Zirich Aussersihl Sid Vororientierung Vororientierung, Perimetererweiterung
1.1 ZH PP Hub Zirich Flughafen Festsetzung Vororientierung, Perimetererweiterung
1.1 ZH PP Hub Zirich Oerlikon Festsetzung Zwischenergebnis
4.1 BE PP Hub Niederbipp Vororientierung keine Anderung
4.1 SO PP Hub Harkingen Zwischenergebnis  Vororientierung
4.1 SO PP Hub Neuendorf Zwischenergebnis  keine Anderung
8.1 AG PP Hub Schafisheim Festsetzung Zwischenergebnis
8.1 AG PP Hub Spreitenbach Zwischenergebnis  keine Anderung
8.2 AG PP Hub Suhr Zwischenergebnis  keine Anderung
8.2 SO PP Hub Rickenbach Zwischenergebnis  keine Anderung
1.1 AG PP Installationsplatz  ZA/US Limmattal Zwischenergebnis  keine Anderung
1.1 ZH PP Installationsplatz  ZA/US Ristet Birmens- Festsetzung Zwischenergebnis
dorf
1.1 ZH PP Installationsplatz ~ ZA/US Tolwéng Rim- Zwischenergebnis  keine Anderung
lan
4.1 SO PP Installationsplatz ZA/gUS Neuendorf Zwischenergebnis  keine Anderung
8.1 AG PP Installationsplatz  ZA/US Hendschiken ~ Zwischenergebnis  keine Anderung
8.2 AG PP Installationsplatz ~ ZA/US Sandgrueb Festsetzung wird geléscht
8.2 SO PP Installationsplatz  ZA/US Bornfeld Zwischenergebnis  keine Anderung
8.2 SO PP Installationsplatz  ZA/US Dulliken Zwischenergebnis  keine Anderung
8.2 SO PP Installationsplatz  ZA/US Ruttigen Festsetzung Vororientierung
1.1 ZH PP projektspez. Mate- Vogel Birmensdorf Zwischenergebnis  keine Anderung
rialbewirtschaftung
8.2 SO PP projektspez. Mate- Bergruti Dulliken Zwischenergebnis  keine Anderung

rialbewirtschaftung

Die Koordinationszustande der Korridore wurden soweit angepasst, dass sie mit denen der Hubs Uibereinstimmen
(siehe Objektblatter).
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4 Ergebnisse der BEREINIGUNG nach Art. 20 RPV

41 Allgemeine und eingegangene Stellungnahmen

25.06.2025

In der nach Artikel 20 RPV vorgesehenen Bereinigung erhalten die Kantone die Gelegenheit, etwaige
Widerspriiche zwischen dem Entwurf und den vom Bundesrat genehmigten kantonalen Richtplanen
anzugeben. Nur die vom SUG raumlich-betroffene Kantone (Solothurn, Aargau und Zurich) wurden
einbezogen und haben eine Stellungnahme abgegeben.

Die folgenden Ubersichten zeigen, wie die eingebrachten Anliegen der Kantone und der diversen Or-

ganisationen bei der Uberarbeitung des SUG berticksichtigt wurden.

4.2 Antrage und Hinweise aus der Bereinigung

Antrag

von

Bearbeitung BAV

Allgemeine und prozessbezogene Hin-
weise

Drei Kantone bedanken sich fir die Méglichkeit,
Stellung zu nehmen und begriissen, dass ein
Grossteil ihrer Antrage in die Uberarbeitung des
SUG nach der Anhérung aufgenommen werden
konnte.

SO, AG, ZH

Das BAV nimmt Kenntnis davon.

Zwei Kanton melden explizit an, dass es keine Wi-
derspriiche zur Richtplanung gibt.

AG, SO

Das BAV nimmt Kenntnis davon.

Drei Kantone erinnern, dass das Richtplanverfah-
ren erst dann aufgenommen wird, wenn der Sach-
plan eine ausreichende Grundlage bildet und alle

raumlichen Elemente im SUG festgesetzt sind

SO, AG, ZH

Das BAV nimmt Kenntnis davon.

Hinweise zu den zur Bereinigung einge-
reichten Unterlagen (SUG Konzeptteil und
Objektblatter sowie Erlauterungsbericht)

Ein Kanton weist auf diverse Planungsgrundsatze
des Kap. 6.1 Guterverkehr des kantonalen Richt-
plans hin und bittet um das Einhalten bzw. um die
Koordination: Planungsgrundsatz E (Massentrans-
porte mit der Bahn), Planungsgrundsatz J (Anbin-
dung Logistik), Planungsgrundsatz K (Abstim-
mung Hub mit ibergeordnete Kantonsstrassen-
netz), Planungsgrundsatz H (Ansiedlung von ver-
kehrsintensive Logistikaktivitdten). Zudem geht
der Kanton davon aus, dass kantonale Konzepte
eingehalten werden.

AG

Das BAV nimmt davon Kennt-
nis.Die Themen sind im weiteren
Planungsverlauf zu berticksichti-
gen.

Ein Kanton wiederholt verschiedene Antrage zu
den Bereichen Grundwasser in Suhr und Sprei-
tenbach, Verkehrskonflikt mit dem Vorhaben
K388/389 sowie Koordination mit der Landschafts-
spange Huttikerberg — Sandblihl, die im Rahmen
der Anhoérung aufgenommen wurden.

AG

Das BAV nimmt davon Kenntnis.
Die Themen sind im weiteren
Planungsverlauf zu bericksichti-
gen.

Fir einen Kanton sind Planungskorridore Uiber das
Siedlungsgebiet hinaus zu erweitern bzw. im Be-
reich des Siedlungsgebiets auf ein Minimum zu
beschranken.

AG

Das BAV nimmt davon Kenntnis..

Ein Kanton erinnert daran, dass im Hinblick auf
die Festsetzungen in SUG und kantonalem Richt-
plan fir den Hub Suhr ein einziges, machbares
Areal vorzuschlagen ist.

AG

Das BAV nimmt davon Kenntnis.

Aus Sicht eines Kantons sollte die erste Etappe
konsequent Gau - Zirich genannt werden (und
nicht Harkingen - Zirich), da der westlichste Hub
Neuendorf ist.

SO

Der SUG und der Erlauterungs-
bericht wurden soweit moglich
angepasst

Ein Kanton begrisst die Formulierungzum Thema
Verursacherprinzip

SO

Das BAV nimmt davon Kenntnis.
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Ein Kanton verweist auf die Definition der «Guter- | SO Das BAV nimmt davon Kenntnis.

verkehrsintensiven Anlagen» im kantonalen Richt- Das Thema ist im weiteren Pla-

plan. Diese sei zu bericksichtigen bei der Erstel- nungsverlauf zu bertcksichtigen.

lung von Logistikkonzepten.

Ein Kanton begrisst die stattgefundene Ausspra- | SO Das BAV nimmt davon Kenntnis.

che zwischen den in Etappe 1 betroffenen Stand- Die entsprechenden Gesprache

ortkantonen und dem Bund auf hochster Ebene werden soweit notwendig weiter-

und unter Einbezug des Vorstehers des UVEK. geflhrt.

Ein Kanton erwartet die koordinierte Abstimmung SO Das BAV nimmt davon Kenntnis.

der nationalen Systeme «Cargo sous terrain» und

«Suisse Cargo Logistics», um Synergien nutzen

zu koénnen. Dies ist auch bei der Aktualisierung

des Konzepts fiir den Gutertransport auf der

Schiene zu beachten.

Ein Kanton merkt an, das die Interessensabwa- ZH Das BAV nimmt davon Kenntnis.

gung (insb. Grundwasser) im weiteren Planungs- Dies wird im weiteren Planungs-

verlauf zu bericksichtigen. verlauf bertcksichtigt.

Ein Kanton bittet darum, dass die weitere Bearbei- | ZH Das BAV nimmt davon Kenntnis.

tungsschritte durch das Unternehmen CST bis zur

Festsetzung der Planungskorridore und Planungs-

perimeter ergebnisoffen erfolgen. Es kann nicht

ausgeschlossen werden, dass je nach Ergebnis

der weiteren Untersuchungen von den aktuell im

Objektblatt dargestellten Perimetern abgewichen

werden muss.

Ein Kanton beantragt die Anpassung der Abbil- ZH Die Abbildung stammt aus dem

dung 3 (Seite 10) mit einem Pfeil aus dem Kast- Sachplan Verkehr (SPV), Mobili-

chen «Kantonale Richtplane» zum Kastchen tat und Raum 2050 (Teil Pro-

«Plangenehmigungsverfahren». gramm) und kann daher im SUG
nicht angepasst werden. Die
Spezifikation im SUG, auf die der
Kanton zu Recht hinweist, ist mit
der Abbildung 4 SUG abgeholt.

Aus Sicht eines Kantons ist die Formulierung auf ZH Das BAV nimmt davon Kenntnis.

Seite 15, letzter Absatz im Hinblick auf die weitere Eine zusatzliche Formulierung

Bearbeitung ergebnisoffener zu formulieren, so- wird nicht als zielfihrend erach-

dass gegebenenfalls auch geeignete Standorte tet. Dass im Rahmen der weite-

ausserhalb der im Objektblatt bezeichneten Peri- ren Planungsschritte von aktuel-

meter mdéglich sind. len Perimetern bis zu einem ge-
wissen Grad abgewichen werden
kann, bleibt (sofern nachvollzieh-
bar begriindet) moglich.

OB 1.1, Abschnitt Vorgehen: Fir einen Kanton ist | ZH Das BAV nimmt davon Kenntnis.

die Formulierung dahingehend anzupassen, dass

die Abstimmung zwischen den Sachplanungen als

Bundesaufgabe bezeichnet wird.

OB 4.1: Ein Kanton weist darauf hin, dass die Nut- | SO Das BAV nimmt davon Kenntnis.

zung des Steinbruchs Vorberg, Egerkingen, fiir

die Ablagerung von Material aus dem Vorhaben

nicht gesichert ist.

OB 8.2: Ein Kanton begrtisst den Verzicht auf ei- AG Das BAV nimmt davon Kenntnis.

nen moglichen ZA /US Sandgrueb.

Seite 52, «Begriffe, Abkirzungen und Legenden ZH Das BAV nimmt davon Kenntnis.

der Karten»: Der im SUG verwendete Begriff

«Hub» ist aus Sicht eines Kantons in differenzier-

ter Form zu erlautern.

Zwei Kantone machen redaktionelle Hinweise. SO, ZH Diese wurden in den Unterlagen

angenommen.
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43 FAZIT

Die Bereinigung hat ergeben, dass keine Widerspriiche zwischen den SUG und den vom Bundesrat
genehmigten kantonalen Richtplanen bestehen. Die vom Bundesrat genehmigten kantonalen Richt-
plane binden den Bund, was die Koordination der raumwirksamen Tatigkeiten anbelangt. Die Ziele,
Grundsatze und Prioritdten des SUG sind mit den entsprechenden Inhalten der kantonalen Richtplane
vereinbar. Es wurde kein Bereinigungsverfahren nach Artikel 20 RPV verlangt.

5 Ergebnisse der formellen Amterkonsultation
5.1 Aligemeine und eingegangene Stellungnahmen

In Rahmen der Amterkonsultation haben sich die in der Raumordnungskonferenz (ROK) zusammenge-
schlossenen Amter sowie die Generalsekretariate des EDA, EDI, EFD, EJPD, VBS, WBF und die Bun-
deskanzlei gedussert. Ihre Anmerkungen und Erganzungen wurden berucksichtigt. Es bestehen keine
Differenzen.

Das BAFU hat festgehalten, dass gemass Ziffer 15.1 des Anhangs der Verordnung vom 19. Oktober
1988 uber die Umweltvertraglichkeitsprifung fir interkantonale Anlagen fiir den unterirdischen Guter-
transport eine mehrstufige UVP durchzufiihren ist (vgl. SUG, Kap. 2.4). Die 1. Stufe UVP erfolgt paral-
lel zur Verabschiedung des SUG (in Festsetzung) durch den Bundesrat. Zum Umweltvertraglichkeits-
bericht vom 19. Dezember 2023 haben die kantonalen Behdrden und das BAFU Stellung genommen.
Der SUG erfiillt noch nicht alle Anforderungen an die Umwelt (v.a. im Bereich Grundwasser). Deshalb
wird der Umweltvertraglichkeitsbericht im aktuellen Planungsstand lediglich zur Kenntnis genommen.
Weitere Abklarungen durch CST sind im Hinblick auf die ndchste Anpassung des SUG und in der
nachgelagerten Planung notwendig, um festzustellen, ob der SUG den Vorschriften Gber den Schutz
der Umwelt entsprechen kann.

Das Bundesamt fiir Landestopografie swisstopo hat beantragt, dass die Abgabe der Untergrunddaten
an den Bund im SUG explizit geregelt werden soll. Dies mit der Begriindung, dass eine nachhaltige
Planung der unterschiedlichen Nutzungen des Untergrundes nur mit raumlichen Daten und Kenntnis-
sen zur Beschaffenheit des geologischen Untergrundes sachgerecht erfolgen kann. Zu diesen Unter-
grunddaten gehoren insbesondere Bohrdaten und Daten aus geophysikalischen Erkundungskampag-
nen, welche Aufschluss Uber den Aufbau und die Beschaffenheit des Untergrunds geben. Aktuell fehlt
dazu eine Rechtsgrundlage. Die Thematik wird im Hinblick auf die nachste Anpassung des SUG (SUG
2) vorgemerkt (ggf. unter Berucksichtigung der laufenden Revision des Bundesgesetzes vom 5. Okto-
ber 2007° {iber die Geoinformation (GeolG)).

5 SR 510.62
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6 Anhadnge

Anhang 1: Teilnehmende an der Anhérung der Kantone, Information und Mitwirkung der Bevol-
kerung nach Art. 19 RPV zum SUG

Kantone

AG Aargau GR Graubiinden SZ Schwyz
Al Appenzell Innerrhoden JU Jura TG Thurgau
AR Appenzell Ausserrhoden LU Luzern Tl Tessin
BE Bern NE Neuenburg UR Uri

BL Basel-Landschaft NW Nidwalden VD Waadt
BS Basel-Stadt OW Obwalden VS Wallis
FR Freiburg SG St. Gallen ZG Zug

GE Genf SH Schaffhausen ZH Zirich
GL Glarus SO Solothurn

Teilnehmenden an die Information und Mitwirkung

Firstentum Lichtenstein - Stadt Zirich*
Transportunternehmen: Organisationen und politische Parteien:
- SBB - Birdlife
- Fachkreis Raumplanung im Unter-
Drei Privatpersonen grund FRU
- Fachverband Schweizer Raumplaner/-
Gemeinden: innen FSU
- Flughafen Zirich*
- Gemeindeverband GVS - Pronatura
- Gemeinde Hagendorf* - Schweizer Gewerbeverband

* Wurde via die kantonale Stellungnahme berlcksichtigt, ggf. punktuell in den Tabellen Kap. 4.2.1.

Anhang 2: Teilnehmenden an der Bereinigung nach Art. 20 RPV zum SUG

Far die Bereinigung wurden nur die von rdumlichen Festlegungen betroffenen Kantone angeschrieben:

AG Aargau SO Solothurn ZH Zirich

20



	Sachplan Verkehr, Teil Unterirdischer Gütertransport 
(SUG) - Erläuterungen
	1 Gegenstand
	2 Ablauf der Planung
	3 Ergebnisse der Zusammenarbeit sowie der ANHÖRUNG nach Art. 19 RPV
	4 Ergebnisse der BEREINIGUNG nach Art. 20 RPV
	5 Ergebnisse der formellen Ämterkonsultation
	6 Anhänge




